
Vollziehende Gewalt

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 1 (1800)

PDF erstellt am: 01.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



nehmen an dem was vorgeht. Es ist eine grosse
Verschwörung, die man euch heute verkündigte, die
ganz Hern in Bewegung sezt und uns mit Bajonet-
ten umringt — und welche Verschwörung? — eine
Verschwörung, die schon am 11. December jedermann
bekannt war. — Sind wir Stellvertreter des Volks,
oder selbst der Souverain? sind wir durch Eid und
Pflichten nicht an die Constitution gebunden? ist von
allem, was die Constitution, für Anklagen gegen die
Glieder der obersten Gewalten vorschreibt, auch nur
etwas — auch nur ein Artikel beobachtet? — Nichts,
durchaus nichts, wohl aber ist offenbar der vorlie-
gende Beschluß das Werk einer Parthei; — so wisse
sie dann, so wisset es ihr alle, die ihr den Beschluß
anzunehmen euch bereit finden möchtet — wenn ihr
die Formen der Constitution gegen die angeschuldigten
Direktoren heute veriezt, so können fie morgen gegen
euch verlezt werden. Diesen Beschluß annehmen,
heißt den Bürgerkrieg wollen. Ich hab^ die Folgen
der Zusammensetzung einer constitutionswidrigen
Commission vorausgesagt. Ich verwerfe den Beschluß.

Kubli. Viel Rede» nüzt nichts; aber ich sage
es ungescheut, mit zu grosser Heftigkeit und Ueberei-

lung geht man zu Werke. — Die Originale der heute
vorgelegten Actenstücke wollen wir erst sehen. Nie-
mand soll unverhört verurtheilt werden. Wir wollen
erst die Schriften prüfen, die man uns heute vorge-
Zesen hat. Ihr glaubet durch Annahme des Beschluß
ses Unglük zu verhüten; aber im Gegentheil besorge

ich, ihr werdet Unglük hervorbringen.
Muret will nur wenige Worte sprechen; in so

stürmischen Augenblicken soll die Constitution die
feste Anker seyn, an die wir uns halten; sie ver-
bietet, daß man jemand ohne die von ihr be-

stimmten Formalitäten seiner Stelle entsetze. Ich
habe Treu der Constitution geschworen; ich bleibe
b-estm Eide und damit dem Wunsche meiner Commit-
-tente» getreu und verwerfe den Beschluß.

Usteri. Auch ich will kurz seyn; ich kann es

«m so -her, da die, die gegen den Beschluß sprechen,
sich einander selbst widerlegen. Der eine sagt uns:
Zängsi habe man das alles gewußt, was uns heute
Vorgelegt werde; der andere behauptet: noch wisse

man überall nichts Der eine sagt: am 11. De-
reinber hätten die heutigen Anzeigen gemacht werde»
können, der andere behaupter: man übereile sich in
der heutigen Vorlegung. Vielleicht beweisen diese

«ntgegengesezten Behauptungen, daß man gerade den

rechten Zeitpunkt getroffen hat, daß es geilern zu früh
«nd morgen zu spate gewesen wäre. Freilich wußte
man von dem Anschlag längst, aber als Gerücht
nur/und was sollte man damit anfangen, ehe man
im Besitze der Actenstücke war, die euch sind vorge-
Legt worden; ist doch vor wenigen Tagen nur der
Herausgeber e nes Zeitungsblattes, der einen Theil
davon aufdekte, ins Gefängniß geworfen worden.

Nie hatte man aber vielleicht jene Actenstücke erhâ
ten, ohne die Ernennung unserer aussecordentlichen
Commission.

(Die Fortsetzung folgt.^

Vollziehende Gewalt.
Die vollziehende Gewalt, auf angehörten Bericht

ihres Justizministers über die Maaßnahmen, die ge-
gen die Mitglieder der Interimsregierungen der
Kantone Zürich, Linch und Sentis zu ergreifen sind,
bis die gesezgebenden Räthe über die Botschaft gesezs
lich werden verfügt haben, die das ehemalige Voll-
ziehungs-Direktorium unter dem — December 1799
an dieselben erlassen hat,

beschließt:
1) Die Mitglieder der Interimsregierungen der

Kantone Zürich, Linth und Sentis sollen unter Bürg-
schaftleistung und Anlobung, auf jede gerichtliche
Vorladung zu erscheinen, des Arrestes entlassen werden.

2. Jede Criminaluntersuchung, die über ihre
Verhandlungen als Mitglieder der Interimsregierung
gen angehoben worden, soll eingestellt werden.

z. Der Justizminister ist mit der Vollziehung
des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Cirkttlarschreiben der vollziehenden Gewalt der
ein- und untheilbaren helvetischen Republik
an die Reg. Statthalter und Reg. Com-
niissärs.

Die vollziehende Gewalt übersendet Euch den
so eben von den gesezgebenden Rächen ergangenen
Beschluß. In Kraft desselben erfolgen bei dem Per-
sonale einer der ersten Authoritäten nothwendig ge-
wordene Abänderungen, Ihre heilsamen Wirkun-
gen wird man bald empfinden.

BB. RegiemngSstatchalter! die Stellvertrete?
der Nation und die Glieder der vollziehenden Ge-
walt zählen auf die Festigkeit und auf den Eifer,
womit Ihr der zerreißenden Entzweiung zuvorkom-
men werdet welche die Uebelgestnntheit zu erregen
bemüher seyn könnte. Beweiset Euch streng und
stark, wie das Gesetz. Denjenigen, der gegen "dieses
einen Versuch, wagen wollte, treffe in dem Augen-
blick selbst, die Strafe des Ungehorsams. Man ist
in Erwartung neuer Begebenheiten. Sie zielen alle
auf die endliche Dämpfung revolutionier Bewegung
gen, auf die Vertreibung leidenschaftlicher und über-
spannter Anschläge einer Parthei, durch jene Weis-
heit, Gerechtigkeit und Mäßigung die das Volk
fordert, und die allein einen Staat befestigen kön-
nen. Ihr werdet dem Beschlusse die schleunigste und
ausgebreiteste Publizität geben, und den Empfang
ungesäumt einberichttn,
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